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44 Bündner Lehrerverein Bündner Schulblatt

Schweizerische Lehrerkrankenkasse

In diesen Tagen hat der BLV den

Kollektiv-Vertrag mit der Schweizerischen

Lehrerkrankenkasse (SLKK)
unterschrieben. Dadurch ist nun den
Bündner Lehrern die Möglichkeit geboten,

zu etwas günstigeren Bedingungen

der SLKK beizutreten. Wir, die
Bündner Vertreter in den Gremien der
Kasse, sind um diesen Vertragsab-
schluss sehr froh und hoffen weiterhin
auf einegute Zusammenarbeit mitdem
BLV.

Die SLKK ist von Lehrern gegründet
worden und wird seither von Gremien
(Vorstand, Verwaltungskommission,
Delegiertenversammlung) geleitet, die

- vom Vertrauensarzt und dem Vertre¬

ter des Apothekervereins, die darin
Einsitz nehmen, abgesehen nur aus
Lehrern bestehen. Es ist darum sicher richtig,

dass sie auch bei uns wie in anderen

Kantonen mehr bekannt wird.

Sie bietet u.a. folgende
Versicherungsmöglichkeiten und -leistungen an:

- Grundversicherung für die Krankenpflege

bei ambulanter Behandlung
- KOMBI-Spitalzusatzversicherung für

die allgemeine, halbprivate und private

Abteilung
- Unfall- und Krankengeld-Versicherung

mit individueller Anpassung an

die berufliche Vorsorge
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